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RS OGH 1974/6/12 13Os50/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1974

Norm

StGB §74 Z5

Rechtssatz

Keine im Sinne des § 98 lit b StG taugliche Bedrohung, wenn die Äußerung des Täters angesichts der spezi9schen

Begleitumstände den Charakter einer bloßen Unmutsäußerung tragen, die eine Zufügung des angekündigten Übels

nicht erwarten läßt.
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